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22. März 2022 

Erlass Straßenbau Schleswig-Holstein Nr. 09/2022 

Betreff:  Erstattung von Mehrkosten am Bau durch COVID-19 

Bezug: 1. Erlass Straßenbau Schleswig-Holstein Nr. 05/2021 vom 19.02.2021 mit 
RS StB 14/7134.2/005/3337578 vom 22.06.2020 

Anliegenden Abdruck des Rundschreibens, Az: StB 14/7134.2/005/3652438 vom 
17.03.2022, mit dem das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) im Zu-
sammenhang mit der Corona-Pandemie erlassene Sonderregeln für die Vergabe und 
Abwicklung von Bundesbaumaßnahmen aufhebt, übersende ich mit der Bitte um Kennt-
nisnahme, Beachtung und weitere Veranlassung. 
Mit dem im Bezug genannten Erlass Straßenbau Schleswig-Holstein Nr. 05/2021 wurde 
das Rundschreiben, Az: StB 14/7134.2/005/3337578 (RS) vom 22.06.2020, zur Anwen-
dung bei allen Straßenbaumaßnahmen, die von der Straßenbauverwaltung des Landes 
durchgeführt oder die vom Bund oder vom Land gefördert werden, eingeführt. 
In Vergabeverfahren, deren Angebotsfrist nach dem 20.03.2022 abläuft, sind die Rege-
lungen aus dem im Bezug genannten Erlass nicht mehr anzuwenden. Für begonnene 
Vergabeverfahren sind die Regelungen des beigefügten Rundschreibens anzuwenden. 

Meinen im Bezug genannten Erlass hebe ich hiermit, unter der Maßgabe seiner Fortgel-
tung für bestehende Verträge, auf. 
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Anlagen:    Rundschreiben 
- StB 14/7134.2/005/3652438 vom 17.03.2022 

 


